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Club der Monmouth-Freunde e. V. Waldbronn 
 
 
Satzung  
 
 
§ 1 Name des Vereins und Geschäftsjahr 
 

1. Der Verein führt den Namen „Club der Monmouth-Freunde“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen 
werden und trägt dann den Zusatz e. V.  

2. Der Verein hat seinen Sitz in Waldbronn. 
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 
 
§ 2 Zweck, Aufgaben und Gemeinnützigkeit 
 

1. Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen 
zwischen  Waldbronn und Monmouth (Wales). Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 
durch Beteiligung an städtepartnerschaftlichen Aktivitäten der beiden Gemeinden, durch Pflege von 
Kontakten zwischen den Einwohnern beider Gemeinden, Organisation und Durchführung von 
gegenseitigen Besuchen, kulturellen Veranstaltungen, gemeinsamen Projekten, durch Förderung des 
Schüler- und Studentenaustausches sowie durch regelmäßigen Informationsaustausch mit 
Einrichtungen aller Art mit gleicher Zielrichtung in den Partnergemeinden. 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

3. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 

5. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins 
an die Gemeinde Waldbronn, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden hat. 

 
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
 

1. Mitglieder des Vereins können sein: 
 Natürliche Personen 
 Juristische Personen 

2. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der an den 
Vorstand gerichtet werden muss. 

3. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag. Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung 
bedarf, steht dem/der Bewerber/-in die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, welche dann 
endgültig entscheidet. 

 
 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der Mitgliederliste oder Austritt aus 
dem Verein. 

2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt kann nur zum 
Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei eine Kündigungsfrist von zwei Monaten einzuhalten 
ist. 

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es 
trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen oder von Umlagen im 
Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der zweiten 
Mahnung zwei Monate verstrichen sind und in dieser Mahnung die Streichung angedroht wurde. Der 
Beschluss des Vorstandes über die Streichung muss dem Mitglied mitgeteilt werden. 
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4. Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt, kann es durch 
Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung muss der 
Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme geben. Der 
Beschluss des Vorstandes ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den 
Beschluss kann das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist 
innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand einzulegen. Der Vorstand hat 
binnen eines Monats nach fristgemäßer Einlegung der Berufung eine Mitgliederversammlung 
einzuberufen, die abschließend über den Ausschluss entscheidet. 

 
 
§ 5 Mitgliederbeiträge, Umlagen und Spenden 
 

1. Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Mitgliederbeiträge werden in einer separaten 
Beitragsordnung geregelt. 

2. Zweckgebundene Spenden und Zuwendungen sind ausschließlich für den angegebenen Zweck zu 
verwenden. Sie dürfen nur angenommen werden, wenn die damit verfolgten Ziele mit dem 
Vereinszweck übereinstimmen. 

 
 
§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
Alle Mitglieder haben gleiche Rechte und Pflichten. 
 
 
§ 7 Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind der Vorstand, das Partnerschaftskomitee und die Mitgliederversammlung. 
 
 
§ 8 Vorstand 

 
Der Vorstand des Vereins i. S. des § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden und dem stellvertretendem 
Vorsitzenden, der gleichzeitig Komiteevorsitzender (§ 13) ist, dem Schatzmeister, dem Schriftführer und bis zu 
zwei Beisitzern. 
 
 
§ 9 Vertretungsmacht 
 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorstand in Einzelvertretungsbefugnis vertreten.  
 
 
§ 10 Zuständigkeit des Vorstandes 
 

1. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch diese Satzung 
einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung, 
b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, soweit diese nicht in den 

Aufgabenbereich des Partnerschaftskomitees fallen, 
c) Buchführung, Erstellung des Jahresberichtes, 
d) Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern. 

2. Der Schatzmeister übernimmt sein Amt nach einer aktuellen Kassenprüfung. 
 
 
§ 11 Wahl und Amtsdauer des Vorstandes 
 

1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung nach folgender Regelung gewählt. In geraden 
Jahren 1. Vorsitzender und Schriftführer, in ungeraden Jahren stellvertretender Vorsitzender und 
Schatzmeister zusammen mit allen Beisitzern. 
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2. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann der Vorstand bis zur nächsten  
ordentlichen Mitgliederversammlung einen kommissarischen Nachfolger aus dem Kreis der 
Vereinsmitglieder ernennen. 

3. Jedes Vereinsmitglied ist berechtigt, Vorschläge zur Wahl des Vorstandes vorzulegen. Zu Vor-
standsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. Jedes Vorstandsmitglied ist 
einzeln zu wählen. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines 
Vorstandsmitglieds. 

 
 
§ 12 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes 
 

1. Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden einberufen werden. Die Tagesordnung ist mit der  Einladung 
bekanntzugeben.  Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. 

2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. Ist 
Beschlussfähigkeit nicht gegeben, so ist der Vorstand erneut einzuberufen. Die wiederholt 
einberufene Vorstandsversammlung ist unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlussfähig, wenn die wiederholte Einladung als solche gekennzeichnet war und darin auf die 
grundsätzliche Beschlussfähigkeit hingewiesen wurde. Bei der Beschlussfassung entscheidet die 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsitzenden. 

3. Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstandsmitglieder dem 
Gegenstand der Beschlussfasssung zustimmen. 

 
 
§ 13 Das Partnerschaftskomitee 
 

1. Das Partnerschaftskomitee beschließt und organisiert grundsätzlich die partnerschaftlichen Aktivitäten 
im Sinne des § 2 der Satzung. 

2. Das Partnerschaftskomitee besteht aus dem stellverstretenden Vorsitzenden des Vorstandes  in seiner 
Funktion als Komiteevorsitzender und bis zu 10 Beisitzern. Die Mitglieder des Partnerschaftskomitees 
werden von der Mitgliederversammlung in ungeraden Jahren gewählt.  

3. Das Komitee kann im Rahmen eines vom Vorstand vorgegebenen Budgets Entscheidungen treffen. 
4. Zu Komitee-Sitzungen können Vorstandsmitglieder anwesend sein. 

 
 

§ 14 Mitgliederversammlung 
 

1. In der Mitgliederversammlung hat jedes volljährige Mitglied eine Stimme. 
2. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes, Entlastung des Vorstandes, 
b) Wahl der Vorstandsmitglieder, Wahl der Komiteemitglieder, Wahl der Kassenprüfer, 
c) Beschlussfassung über die Beitragsordnung und die Ehrenordnung des Vereins, 
d) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins, 
e) Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen sowie weitere 

Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben. 
 
 
§ 15 Einberufung der Mitgliederversammlung 
 

1. Mindestens einmal im Jahr, möglichst im 1. Quartal, soll die ordentliche Mitgliederversammlung 
stattfinden. Die Einberufung von Mitgliederversammlungen erfolgt durch den Vorstand unter 
Einhaltung einer Frist von zwei Wochen mittels schriftlicher Einladung. Mitglieder, die eine E-Mail-
Adresse beim Vorstand hinterlegt haben, bekommen die Einladung mittels elektronischer Post. Die 
Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 

2. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim Vorstand 
schriftlich eine Ergänzung oder Änderung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter 
hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung bzw. Änderungsanfrage bekanntzugeben. 
Über Anträge auf Ergänzung oder Änderung der Tagesordnung, die während der 
Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. 
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3. Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des 
Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen 
sind, können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

 
 
§ 16 Außerordentliche Mitgliederversammlung 
 

1. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es 
erfordert oder wenn ein Zehntel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der 
Gründe beantragen. 

2. Der Vorstand kann aus wichtigem Grund eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. 
 
 
§ 17 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
 

1. Die Mitgliederversammlung wird vom Versammlungsleiter geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied 
anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Bei Wahlen kann die 
Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der vorgehenden Diskussion einem Wahlleiter 
übertragen werden. 

2. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich 
durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen Mitglieder dies beantragt. 

3. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel sämtlicher 
Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von 
vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen Dies ist 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung 
hinzuweisen. 

4. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Zur Änderung der Satzung ist 
eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche von 
neun Zehnteln erforderlich. Eine Änderung des Vereinszweckes kann nur mit Zustimmung aller 
Mitglieder beschlossen werden. Die schriftliche Zustimmung der in der Mitgliederversammlung nicht 
erschienenen Mitglieder kann nur innerhalb eines Monats gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

5. Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht hat. Hat 
niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen  Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden 
Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann 
derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das vom 
Wahlleiter zu ziehende Los. 

6. Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

 
 
§ 18 Auflösung des Vereins 
 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von neun 
Zehnteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden (§ 17 Abs. 4). 

2. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der 
stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

3. Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen fällt an die Gemeinde Waldbronn (§ 2 
Abs. 5). 

4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen Grund 
aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 
Waldbronn, den 13.07.2017 
 
gez. Manfred Czychi 
Vorsitzender 
 


